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§ 13 PatG
 PatG - Patentgesetz 1970

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Der Dienstgeber und der Dienstnehmer sind zur Geheimhaltung der Erfindungen verpflichtet, die den

Gegenstand der im § 12 Abs. 1 vorgesehenen Mitteilung und Erklärung bilden.

2. (2)Die Geheimhaltungspflicht des Dienstnehmers erlischt

1. a)wenn der Dienstgeber die im § 12 Abs. 1 vorgesehene Erklärung versäumt hat oder wenn er innerhalb der

Frist eine verneinende Erklärung abgegeben hat;

2. b)wenn der Dienstgeber die Erfindung rechtzeitig für sich in Anspruch genommen (§ 12 Abs. 1) und die

Geheimhaltung aufgegeben hat.

3. (3)Durch das Erlöschen der Geheimhaltungspflicht nach der vorstehenden Bestimmung wird die

Geheimhaltungspflicht, soweit sie sonst dem Dienstnehmer obliegt, nicht berührt.

4. (4)Die Geheimhaltungspflicht des Dienstgebers erlischt, wenn er die Erfindung rechtzeitig für sich in Anspruch

genommen (§ 12 Abs. 1) und der Dienstnehmer dagegen keinen Widerspruch erhoben hat.

5. (5)Die Geheimhaltungspflicht hindert den Dienstgeber und den Dienstnehmer nicht, zur Wahrung ihrer Rechte

hinsichtlich der Erfindung die Patentanmeldung zu bewirken sowie die sonst erforderlichen Schritte zu

unternehmen.

6. (6)Der Dienstgeber oder der Dienstnehmer, der die Geheimhaltungspflicht verletzt, ist zum Ersatz des Schadens,

der auch den entgangenen Gewinn umfaßt, an den anderen Teil verpflichtet.

In Kraft seit 19.08.1970 bis 31.12.9999
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